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Aufruf der OIPC

Bitte um Unterstutzung

bedirftiger Staaten

KOOPERATION |

Kantone und Gemeinden, die liberzdhliges Feuerwehr- und Zivilschutzmaterial besitzen, sollen sich
bei der «Organisation Internationale de Protection Civile» OIPC in Genf melden: Die OIPC mdchte ein-
satztaugliches Material bediirftigen Staaten weitergeben, damit diese besser fiir den

Katastrophenfall gewappnet sind.

Wahrend in der Schweiz immer wieder brauchbares
Material von Feuerwehr und Zivilschutz ausgemustert
wird, fehlt es dem Bevolkerungsschutz in vielen Landern,
insbesondere in Afrika, selbst am Elementarsten. In dieser
Situation mochte die «Organisation Internationale de Pro-
tection Civile» eine Vermittlerrolle spielen. Die OIPC ist
eine zwischenstaatliche Organisation, die den Schutz der
Bevolkerung, deren Lebensgrundlagen sowie der Umwelt
verbessern will — vor Naturkatastrophen genauso wie vor
Kriegen und Katastrophen, die der Mensch verursacht.
Die Organisation, die ihren Sitz in Genf hat, zahlt vor
allem Staaten aus Afrika, Asien und Osteuropa zu den
Mitgliedern; die Schweiz hat den Beobachterstatus.
Besonders wahlerisch gibt sich die OIPC in ihrem Aufruf
an die Schweizer Kantone und Gemeinden nicht: «Alles
kann nutzlich sein — sofern es in gutem Zustand ist»,
erklart der Genfer Jean-Charles Dédo, der die Aktion fr
die OIPC in der Schweiz leitet. Kleinmaterial ist genauso
gefragt wie ganze Einrichtungen. Als Beispiele listet die
OIPC auf: personliches Verbandszeug, Regenschutziiber-
ztge (Pelerinen), Latzhosen, Leitern, Tragbahren, Motor-
spritzen, Kompressoren, Fahrzeuge, aber auch komplette
Ausristungen von Sanitatsposten, Sanitatshilfsstellen
oder Geschutzten Operationsstellen. Ebenfalls denkbar
ist die Ubernahme von Patenschaften.

«Mit der OIPC ist es einfach»

Die Hilfeleistung sei einfach, weil die Gebenden keine
Verpflichtungen eingingen — die OIPC kiimmere sich um
die ganze Abwicklung, erstelle beispielsweise den Vertrag
zwischen den beiden Parteien. Die Bedingungen der
OIPC: Der Empfanger muss ein Dossier vorlegen, mit dem
der Bedarf an Feuerwehr- und Zivilschutzmaterial ausge-
wiesen wird. Er ibernimmt die Transport- und Zollkosten.
Und er verpflichtet sich, das erhaltene Material nur zum

Schutz der Bevolkerung
und der Guter einzuset-
zen. Die Organisation ga-
rantiert, dass das Material
nur fir humanitare Zwe-
cke eingesetzt wird und
nicht in privaten Handen
endet. Die Geber haben
die Moglichkeit, vor Ort
die Nutzung des Materials
zu kontrollieren oder kont-
rollieren zu lassen. Die
OIPC kiimmert sich um die
technische Anleitung des
Personals des Empfanger-
staates, falls dies notwen-
dig ist.

Beim Vermitteln von ein-
satztauglichem Material
verfligt die OIPC Uber Er-
fahrung. So haben bereits
Burkina Faso, Benin, Mali,
Kamerun und Senegal von
der Grosszligigkeit einiger
Kantone profitieren
kénnen.

Fiir weitere Informationen:

Die OIPC hat bereits Erfahrung beim Vermitteln von
Material. Im Bild: Motorpumpen, Kompressoren und weite-
res Material der Stadt Genf kommen in Burkina Faso gut an
(Ouagadougou, November 2002).

Organisation Internationale de Protection Civile,
Monsieur Jean-Charles Dédo, chemin de Surville 10-12,
1213 Petit-Lancy GE, E-Mail jchdedo@icdo.org;

Tel. 022 879 69 60



	Bitte um Unterstützung bedürftiger Staaten

